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SEHR GEEHRTE                       

GEMEINDEB¦RGERINNEN UND 

GEMEINDEB¦RGER ! 

Ich bin dankbar, dass wir in ¥s-
terreich leben d¿rfen. Es gibt 
nicht viele Gebiete auf der Welt, 
in denen man schon so lange oh-
ne Krieg leben kann. Zum Gl¿ck 
gibt es bei uns gelebte und prak-
tizierte Demokratie. 
 

Aufgrund einzelner Vorfªlle bitte 
ich alle Bewohnerinnen und Be-
wohner unserer wunderschºnen 
GroÇgemeinde, dass wir immer 
das Verbindende vor das Tren-
nende stellen. Jeder Mensch ist 
eine Persºnlichkeit und jeder 
Mensch hat verschiedene Vorlie-
ben und Wertigkeiten. Man kann 
nicht von anderen Menschen ver-
langen, dass sie genau dieselben 
Einstellungen und Schºnheitside-
ale haben, wie man selbst hat. 
Das Leben ist zu kurz, um sich 
nur mit negativen Dingen und 
Gedanken zu beschªftigen. Wir 
sollten lernen uns mehr auf die 
positiven Aspekte unseres Le-
bens und unseres Zusammenle-
bens zu konzentrieren. 
 

Wir haben im heurigen Jahr wie-
der viele Projekte umsetzen und 
bereits neue Plªne f¿rs nªchste 
Jahr schmieden kºnnen. Das 
Hauptprojekt wird sicherlich die 
Gruppenerweiterung des Kinder-
gartens sein. Der Regenwasser-
kanal in Nursch und die Neben-
anlagen bei der Ortseinfahrt Her-
zogbirbaum von GroÇmugl kom-
mend werden uns beschªftigen. 
Nachdem die Renovierungsarbei-
ten im Gemeindesaal fast abge-
schlossen sind, werden im 
nªchsten Jahr die Wªrmedªm-

mung und die neue Fassade um-
gesetzt. Dies ist nat¿rlich nur ein 
kleiner Auszug der Vorhaben f¿r 
das Jahr 2023.  
 

Unsere vielen freiwilligen Helfer 
und Unterst¿tzer in den verschie-
denen Vereinen und Freiwilligen 
Feuerwehren machen mich stolz. 
Nur durch ihren selbstlosen Ein-
satz sind erst viele Projekte mºg-
lich.  
 

Ich bedanke mich bei allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern f¿r 
das ¿beraus gute Miteinander, 
denn das ist der Grundstein und 
das Fundament auf dem wir un-
sere groÇartige Gemeinde aufge-
baut haben und weiterformen 
kºnnen. 
 

Die Zusammenarbeit im Gemein-
derat funktioniert vorbildlich. Ich 
bedanke mich bei allen f¿r den 
positiven und offenen Umgang 
miteinander. 
 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Gemeinde leisten groÇ-
artige Arbeit. DANKE daf¿r. Ich 
weiÇ, dass ich mich auf euch ver-
lassen kann.  
 

Ich w¿nsche Ihnen und Ihrer Fa-
milie ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, alles Gute f¿r 
den Jahreswechsel und vor allem 
Gesundheit im kommenden Jahr. 

 
 
 
 

Euer B¿rgermeister 
Christoph Mitterhauser 

B¦RGERMEISTERSPRECHSTUNDE 

B¿rgermeister Christoph Mitterhauser 

hªlt seine Sprechstunden  

DI von 17:00 bis 19:00 Uhr ab 

B¦RGERSERVICEZEITEN 

Marktgemeinde GroÇmugl 

Marktplatz 23 

2002 GroÇmugl 

Ab Jªnner 2023: 

MO 08:00 bis 12:00 Uhr 

DI 17:00 bis 19:00 Uhr  

MI 10:00 bis 12:00 Uhr 

DO geschlossen 

FR  07:00 bis 10:00 Uhr 

gemeindeamt@grossmugl.gv.at 

02268/6610 
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¥FFNUNGSZEITEN WEIHNACHTEN & SILVESTER 

V on 27.12.2022 bis inklusive 30. 12.2022 so-wie am Dienstag, den 03.01.2023 ist das Ge-

meindeamt geschlossen.  

Die B¿rgermeistersprechstunden am 

27.12.2022 sowie am 03.01.2023 

entfallen ebenfalls. 

ABSCHIED VON FRAU ANNEMARIE HASLINGER 

F rau Annemarie Haslinger, welche seit 2014 im B¿rgerservice am Gemeindeamt tªtig ist und 

sich um die Anliegen der B¿rgerinnen und B¿rger 

mit groÇem Engagement k¿mmert, verlªsst die 

Marktgemeinde GroÇmugl mit 31.01.2023. 

Die Marktgemeinde GroÇmugl  

bedankt sich f¿r die gute Zusam-

menarbeit und w¿nscht ihr alles 

Gute auf ihrem weiteren Lebens-

weg.  

NEUE ¥FFNUNGSZEITEN - GEMEINDEAMT 2023 

A ufgrund von  nderungen im Personal m¿s-

sen die ¥ffnungszeiten des Gemeindeamtes 

angepasst werden. Wir bitten Sie um Verstªndnis, 

dass ab 1. Jªnner 2023 unsere Parteienverkehrs-

zeiten wie folgt geªndert werden: 

MO  08:00 bis 12:00 Uhr 

DI   17:00 bis 19:00 Uhr 

MI   10:00 bis 12:00 Uh  

DO  geschlossen 

FR  07:00 bis 10:00 Uhr 

Die B¿rgermeistersprechstunden am Dienstag 

passen sich ebenfalls an die neuen ¥ffnungszei-

ten an und finden am Dienstag von 17:00 bis 

19:00 Uhr statt. 

Landtagswahlen 2023 

A m 29. Jªnner 2023 wird der Landtag neu ge-wªhlt. Unsere ĂAmtliche Wahlinformationñ er-
leichtert das gesamte Prozedere der Abwicklung ï 
f¿r Sie und f¿r die Gemeinde.  

Wir mºchten seitens der Gemeinde unsere B¿rge-
rinnen und B¿rger bei der bevorstehenden Land-
tagswahl optimal unterst¿tzen. Deshalb werden 
wir Ihnen Anfang Jªnner eine ĂAmtliche Wahlinfor-
mation ï Landtagswahl 2023ñ zustellen. Achten 
Sie daher bei all der Papierflut, die anlªsslich der 
Wahl versendet wird, besonders auf unsere Mittei-
lung (siehe Abbildung). 

Diese ist nªmlich mit Ihrem Namen personalisiert 
und beinhaltet einen Buchstaben/Zahlencode f¿r 
die Beantragung einer Wahlkarte im Internet und 
einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit R¿cksen-
dekuvert. Doch was ist mit all dem zu tun? 

Wenn Sie am 29. Jªnner 2023 im Wahllokal Ihre 
Stimme abgeben, bringen Sie den personalisier-
ten Abschnitt und einen amtlichen Lichtbildaus-
weis mit. Damit erleichtern Sie die Wahlabwick-
lung, weil die Wahlbehºrde nicht mehr im Wªhler-
verzeichnis suchen muss.  

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal 
wªhlen kºnnen, dann beantragen Sie am besten 

eine Wahlkarte f¿r die Briefwahl. Nutzen Sie daf¿r 
bitte das Service in unserer ĂAmtlichen Wahlinfor-
mationñ, weil diese personalisiert ist. Sie haben 
zur Beantragung einer Wahlkarte drei Mºglichkei-
ten: Persºnlich im Gemeindeamt, schriftlich mit 
der beiliegenden personalisierten Anforderungs-
karte mit R¿cksendekuvert oder elektronisch im 
Internet. Mit dem personalisierten Code auf der 
ĂAmtlichen Wahlinformationñ kºnnen Sie rund um 
die Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahl-
karte beantragen. 

 

 

 

 
Unsere Tipps: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte 
mºglichst fr¿hzeitig! Wahlkarten kºnnen nicht per 
Telefon beantragt werden! Der letztmºgliche Zeit-
punkt f¿r schriftliche und Online-Antrªge ist der  
25. Jªnner 2023, 24:00 Uhr bzw. wenn eine Abho-
lung durch den Antragsteller oder einen Bevoll-
mªchtigten gewªhrleistet ist, kºnnen schriftliche 
Antrªge bis Freitag, den 27.01.2023, 12:00 Uhr 
erfolgen.  
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FEUERWEHREN - FESTLEGUNG DER EINSATZBEREICHE 

D er Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.09.2022 beschlossen, das Einsatzgebiet 

der ºrtlichen Feuerwehren mit dem Gebiet der je-

weiligen Katastralgemeinde festzulegen. 

Das Gebiet des Glasweiner Waldes wurde der 

Freiwilligen Feuerwehr Herzogbirbaum zugeteilt. 

Die Bereiche der L1091 von km 4,5 bis km 5,4 

(KG Roseldorf), sowie der L25 

von km 17,7 bis  

km 24,8 (KG Herzogbirbaum, 

KG Steinabrunn, KG F¿llers-

dorf, KG Glasweiner Wald) wur-

den der Freiwilligen Feuerwehr 

GroÇmugl zugewiesen. 

ERGEBNIS DER BUNDESPR SIDENTENWAHL IN DER MARKTGEMEINDE 

A m 9. Oktober 2022 wurde in ganz ¥sterreich gewªhlt, nach Angaben des Bundesministeri-

ums f¿r Inneres lag die Wahlbeteiligung bei 65,2 

%. Auch in der Marktgemeinde GroÇmugl mach-

ten die B¿rgerinnen und B¿rger von ihrem Wahl-

recht Gebrauch - rund 67% haben ihre Stimme 

abgegeben.  

Eine Persºnliche Antragsstellung ist bis Freitag, 
den 27.01.2023, 12:00 Uhr mºglich. 

Die Zustellung der Wahlkarte erfolgt eingeschrie-
ben und nachweislich (RSb) auf Ihre angegebene 
Zustelladresse.  

Wªhlen mit Wahlkarten: 
¶ Per Briefwahl, die Wahlkarte muss bis spª-

testens 29.01.2023 um 6:30 Uhr bei der Ge-
meinde einlangen 

¶ Durch persºnliche Stimmabgabe in Ihrem 
Wahllokal, 

¶ oder Sie kºnnen Ihre unterschriebene Brief-
wahlkarte in Ihrem Wahlsprengel bis zum 
SchlieÇen des Wahllokales abgeben oder 
durch Boten ¿berbringen lassen 

¶ in jenen Wahllokalen in jeder N¥ Gemeinde 
am Wahltag, welche Wahlkarten entgegen-
nehmen oder 

¶ beim Besuch der besonderen (Ăfliegendenñ) 
Wahlbehºrde (nur innerhalb des Gemeinde-
gebietes mºglich) 
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WINTERDIENST 

D ie Wintermonate sind angebrochen, dazu ei-nige Hinweise: 

GemªÇ Ä93 der StraÇenverkehrsordnung sind Ei-

gent¿mer von Liegenschaften, ausgenommen un-

verbaute land- und forstwirtschaftlich genutzte 

Grundst¿cke, in Ortsgebieten verpflichtet, die ent-

lang der Liegenschaft befindlichen Gehsteige und 

Gehwege in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von 

Schnee und Verunreinigungen zu sªubern und bei 

Glatteis zu bestreuen. Ist ein Gehsteig nicht vor-

handen, so ist der StraÇenrand in der Breite von 

einem Meter zu sªubern und zu bestreuen. Die 

Vernachlªssigung dieser Verpflichtung kann straf- 

und zivilrechtliche Folgen haben. Die Marktge-

meinde GroÇmugl stellt gratis Streusplitt zu Verf¿-

gung. Die Lagerplªtze von Streusplitt sind bei den 

jeweiligen Ortsvorstehern zu erfragen. Aus gege-

benem Anlass und vorausschauend auf die Stra-

Çenkehrungen im Fr¿hjahr wird mitgeteilt:  

Es ist verboten, Streusplitt, StraÇenschmutz, Laub 

ect. in den Regenwasserkanal zu kehren. Der Ka-

nal wurde mit groÇem finanziellen Aufwand sa-

niert. Der Schmutz f¿hrt wieder zu Verstopfungen 

und damit zu ¦berflutungen bei ausgiebigen Nie-

derschlªgen. 

¦bertretungen werden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen  
geahndet.   
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KINDERGARTENEINSCHREIBUNG 2023 

A m 23. Jªnner 2023 werden am Gemeinde-

amt die Antrªge um Aufnahme in den Kinder-

garten GroÇmugl gemªÇ Ä 18 des Kindergarten-

gesetzes entgegengenommen.  

Die Eltern werden mittels Schreiben informiert, 

wann sie zur Einschreibung erscheinen kºnnen.  

Der Antrag ist von den Erziehungsberechtigen zu 

stellen. Zur Kindergarteneinschreibung ist es er-

forderlich das einzuschreibende Kind mitzuneh-

men. 

Die Marktgemeinde GroÇmugl ersucht um Einhal-

tung der zu der Zeit geltenden COVID-

MaÇnahmen.  

KINDERGARTEN-GRUPPENERWEITERUNG 

W ir wussten, dass neue Richtlinien f¿r den Kindergartenbetrieb festgesetzt werden. Am 
17. November hat der Niederºsterreichische 
Landtag nun die neuen Rahmenbedingungen be-
schlossen.  
 
Ab September 2024 wird die GruppengrºÇe ver-
ringert und das Alter f¿r den mºglichen Kindergar-
teneintritt um ein halbes Jahr auf 2 Jahre herabge-
setzt. Wir werden uns mit der zustªndigen Abtei-

lung des Landes zusammensetzen und gemein-
sam ¿ber die Erweiterung des vorhandenen Ge-
bªudes um eine zusªtzliche Gruppe verhandeln.  
 
Mit dem Zubau soll, wenn mºglich, im Fr¿hjahr 
2023 begonnen werden. Durch die ¦bergangsfrist 
bis September 2024 werden die Bauarbeiten vo-
raussichtlich rechtzeitig fertiggestellt sein. 

Dienstag 24.01.2023 17:00 - 18:00 

Dienstag 21.02.2023 17:00 - 18:00 

Dienstag 21.03.2023 17:00 - 18:00 

Dienstag 18.04.2023 17:00 - 18:00 

TERMINE F¦R DIE KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG 

A uch im neuen Jahr 2023 haben Sie die Mºg-lichkeit die kostenlose Rechtsberatung von 
den Notaren Dr. Werner Schoderbºck und Dr. Mi-
chael Hetfleisch in Anspruch zu nehmen. Sie kºn-
nen einen Termin ohne Voranmeldung wahrneh-
men. 

Dienstag 23.05.2023 17:00 - 18:00 

Dienstag 20.06.2023 17:00- 18:00 

Dienstag 19.09.2023 17:00- 18:00 

Dienstag 17.10.2023 17:00- 18:00 

Dienstag 21.11.2023 17:00 - 18:00 

Dienstag 19.12.2023 17:00 - 18:00 
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RADLREPARATURTAG 

Zeichen setzen in der europªischen  
Mobilitªtswoche: RADLreparaturtag in der  
Marktgemeinde GroÇmugl 

GroÇmugl. Ein kostenloser Rad-Check wartete 

auf alle Interessierten am 17.09.2022. Ein regi-

onaler Fahrradmechaniker kontrollierte an-

hand einer detaillierten Reparaturcheckliste 

die StraÇentauglichkeit, anschlieÇend wurde 

mit den Besitzer*innen die ¿berpr¿ften Berei-

che besprochen. 

Gemeinsam mit dem Mobilitªtsmanagement 
Weinviertel der N¥.Regional und der LEADER-
Region Weinviertel Donauraum in Unterst¿tzung 
mit der Gemeinde wird der RADLreparaturtag ver-
anstaltet. 

24 Fahrrªder wurden zu einem Quickcheck vor-
beigebracht und auf die Fahr- und Verkehrstaug-
lichkeit ¿berpr¿ft. Der regionale Radmechaniker 
erledigte kleine Reparaturen wie Ketten schmieren 
oder Schaltungen einstellen sofort. GrºÇere Repa-
raturen wurden in der erhaltenen Checkliste ange-
merkt und kºnnen bei Interesse demnªchst zu ei-
nem Radmechaniker gebracht werden . 

Foto: Radmechaniker Reinhold Aigner und Cesar Choquehuanca 

von Bike store, Sonja Eder LEADER- Managerin, B¿rgermeister 

Christoph Mitterhauser, Gemeinderat Gerhard de Witt 

Copyright: LEADER-Region 

 

Die LEADER-Region Weinviertel Donauraum ist eine 
von 18 LEADER-Regionen in Niederºsterreich. 17 Ge-
meinden im Bezirk Korneuburg sind Mitglieder dieses 
Vereins und des Mobilitªtsmanagement Niederºster-
reichs. Die Schwerpunkte sind Mobilitªt und Touris-
mus, Leben und Kultur, Energie, Wirtschaft und Land-
wirtschaft. Dazu kºnnen von jedem Bewohner Projek-
te, die die Lebensqualitªt der Region verbessern ein-
gereicht werden. Genehmigte Projekte erhalten eine 
Startunterst¿tzung zwischen 30-70 % der anerkannten 
Kosten. Weitere Informationen unter: www.leaderwd.at 

ĂMobilitªtsmanagementñ ist ein Service der 
N¥.Regional. Es unterst¿tzt die Gemeinden in Nieder-
ºsterreich in allen Fragen der regionalen Mobilitªt und 
ist ihr fachlicher Ansprechpartner vor Ort. Das Mobili-
tªtsmanagement der N¥.Regional wird aus Mitteln des 
Europªischen Fonds f¿r regionale Entwicklung kofinan-
ziert. Nªhere Informationen zu IWB/EFRE finden Sie 
auf www.efre.gv.at 

 

R¿ckfragehinweis: 
DI Sonja Eder  
LEADER-Region Weinviertel Donauraum 

 
Bankmannring 19 
2100 Korneuburg 
+43 680 555 88 05 
sonja.eder@leaderwd.at 
www.leaderwd.at  
 
Marceline Martischnigi 
MobilitªtsmanagerIn 
N¥.Regional.GmbH 
Hauptregion Weinviertel 
HauptstraÇe 31, 2225 Zistersdorf 
+43 676 88 591 335 
katharina.schipali@noeregional.at 
www.noeregional.at  

VER¥FFENTLICHUNG EINES INSERATES  

W enn Sie etwas mit der ¥ffentlichkeit bzw. mit Ihren Mitb¿rgern teilen wollen, haben 

Sie die Mºglichkeit in der Amtlichen Mitteilung ein 

Inserat zu verºffentlichen.  

Preise f¿r 

1/4 Seite  35,00 ú 

1/2 Seite  60,00 ú 

1 Seite  100,00 ú 

F¿r nªhere Informationen stehen Ihnen die Be-

diensteten des Gemeindeamtes gerne zur Verf¿-

gung.  

https://www.efre.gv.at/
mailto:laister@leaderwd.at
http://www.leaderwd.at
http://www.noeregional.at/
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HUNDEABGABE UND HUNDEMARKE 

A bgabenpflichtig ist jeder, der im Gemeindege-biet einen ¿ber 3 Monate alten Hund hªlt. 

Neugeborene Hunde gelten mit dem Ablauf des 

dritten Monats nach der Geburt als erworben. F¿r 

zugelaufene Hunde muss die Abgabe entrichtet 

werden, wenn sie nicht binnen einem Monat dem 

Eigent¿mer ¿bergeben oder, wenn dieser nicht 

festgestellt werden kann, sonst abgegeben wer-

den. Wer einen Hund zur Pflege oder zur Probe 

hªlt, hat die Abgabe zu entrichten, wenn er nicht 

nachweisen kann, dass f¿r den Hund bereits in 

einer anderen ºsterreichischen Gemeinde eine 

Hundeabgabe entrichtet wird. 

Der Erwerb eines Hundes ist binnen eines Monats 

der Gemeinde schriftlich durch den Hundehalter 

anzuzeigen. Nach Einlangen der Anzeige wird ei-

ne Hundeabgabenmarke gegen Erstattung der 

Selbstkosten ausgefolgt. Die Abgabenmarke be-

hªlt ihre G¿ltigkeit bis zur Erstattung der Meldung, 

dass der Hund abgegeben worden ist, abhanden-

gekommen ist oder verstorben ist.  

 

Hinsichtlich jeden Hundes, welcher abgegeben 

worden, abhandengekommen oder verstorben ist, 

ist bei der Gemeinde schriftlich eine Meldung zu 

erstatten und die Hundeabgabemarke abzuge-

ben bzw. wenn dies nicht mºglich ist, ist in der 

Meldung Auskunft ¿ber den Verbleib der Hunde-

abgabenmarke zu erstatten. Solange diese Mel-

dung nicht erfolgt ist, besteht die Abgabepflicht 

weiter. Bitte um Beachtung dieser Bestimmung. 

Sollte ein Hund beispielsweise im Dezember eines 

Jahres versterben und die Abmeldung erst im da-

rauffolgenden Jªnner vorgenommen werden, ist 

die Abgabe f¿r dieses Jahr als gesetzliche Jahres-

steuer in voller Hºhe zu entrichten. F¿r die Anmel-

dung und die Abmeldung gibt es Formulare am 

Gemeindeamt oder auf der Gemeindehomepage. 

Seitens der Aufsichtsbehºrde wurde die Gemein-

de auf diese Bestimmung ausdr¿cklich hingewie-

sen. 

 

Die Bediensteten des Gemeindeamtes stehen 

Ihnen f¿r Fragen gerne zur Verf¿gung. 

STRASSENBEZEICHNUNG F¦R DAS NEUE SIEDLUNGSGEBIET 

D as neue Siedlungsgebiet in der Katastralge-meinde GroÇmugl vis-a-vis der Leebergsied-

lung in der Katastralgemeinde GroÇmugl, welches 

neu aufgeschlossen wurde, erhªlt eine neue Stra-

Çenbezeichnung.  

Der Keltenweg (rosa markierter StraÇenzug) ist 

eine direkte VerbindungsstraÇe zwischen den 

StraÇenz¿gen Steinabrunner StraÇe und Klaftern-

weg. Der orange markierte StraÇenzug erhªlt die 

ABFUHRKALENDER 2023 

I n der Beilage erhalten Sie den Abfuhrkalender 2023. Bewahren Sie ihn so auf, dass er Ihnen 

das ganze Jahr 2023 immer zur Verf¿gung steht. 

Der Abfallverband Korneuburg bietet im Rahmen 

seiner Serviceleistungen ein SMS-

Erinnerungsservice an. Sie werden via SMS auf 

Ihr Handy an die bevorstehenden Abholtermine 

f¿r Restm¿ll, Altpapier, Gelben Sack sowie Bio-

tonne erinnert. Die Anmeldung f¿r dieses SMS-

Erinnerungsservice erfolgt ¿ber die Homepage 

des Abfallverbands Korneuburg 

(www.korneuburg.umweltverbaende.at). 
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ENTSORGUNG VON BIOABF LLEN 

D er Marktgemeinde GroÇmugl wurde bekannt, dass teilweise Bioabfªlle im Mugler Bach ent-

sorgt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 

f¿r Bioabfªlle entsprechende Biotonnen seitens 

der Marktgemeinde GroÇmugl gegen Entgelt  

bereitgestellt werden. Das Entsorgen des Bioab-

falls im Mugler Bach lockt Ratten und Mªuse an, 

deshalb ersucht die Marktgemeinde GroÇmugl 

entsprechende Entsorgungsvorrichtungen in An-

spruch zu nehmen und den Abfall nicht im Mugler 

Bach zu entsorgen. 

WOHNUNGSVERMIETUNG 

I n GroÇmugl, Marktplatz 23 ist eine Gemeinde-wohnung zur Vermietung frei. Die Wohnung hat 

eine GrºÇe von rund 58mĮ und verf¿gt ¿ber zwei 

Zimmer, K¿che, Vorzimmer, Bad und WC. Dar-

¿ber hinaus gehºren zu dieser Wohnung zwei Kel-

lerabteile. Eine Abstellmºglichkeit f¿r ein KFZ ist 

vor der Wohnung vorhanden. 

Die Wohnung wurde seitens der Marktgemeinde 

GroÇmugl heuer neu saniert. 

F¿r nªhere Informationen stehen Ihnen die Be-

diensteten des Gemeindeamtes gerne zur  

Verf¿gung. Bewerbungen sind schriftlich bis 

20.1.2023 bei der Gemeinde GroÇmugl einzubrin-

gen. 
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FERTIGSTELLUNGSANZEIGEN GEM SS N¥ BAUORDNUNG 2014 

D ie Baubewilligung umfasst das Recht zur Ausf¿hrung des Bauwerkes und dessen Be-

n¿tzung nach Fertigstellung, wenn die Bescheini-

gung des Bauf¿hrers ¿ber die bewilligungsgemª-

Çe Ausf¿hrung des Bauwerkes und die weiteren 

vorgesehen Beilagen vorgelegt werden. Anzeige-

pflichtige Abweichungen sind in dieser Anzeige 

darzustellen. 

Wenn Sie daher im Besitz einer aufrechten baube-

hºrdlichen Bewilligung sind und dieses bewilligte 

Bauvorhaben fertigstellt haben, ist dies der Bau-

behºrde anzuzeigen.  

GemªÇ Ä 24 der N¥ Bauordnung 2014 erlischt 

das Recht aus einem Baubewilligungsbescheid, 

wenn die Ausf¿hrung des bewilligten Bauvorha-

bens nicht binnen f¿nf Jahren ab dem Beginn voll-

endet wurde. Die Frist f¿r die Fertigstellung eines 

bewilligten Bauvorhabens ist entsprechend des Ä 

24 der N¥ Bauordnung zu verlªngern, wenn der 

Bauherr dies vor ihrem Ablauf beantragt und das 

Bauvorhaben innerhalb einer angemessenen Frist 

vollendet werden kann.  

Die Marktgemeinde GroÇmugl weist ausdr¿cklich 

auf diese Bestimmungen hin. 

NEUE ZUTRITTSSYSTEME F¦R ¥FFENTLICHE GEB UDE 

¥ 
ffentliche Gebªude - Feuerwehrhªuser und 

Dorfhªuser, die Volksschule und der Kinder-

garten sowie die Kapelle in F¿llersdorf und das 

Stiegenhaus der Gemeindewohnungen erhalten 

nªchstes Jahr neue Zutrittssysteme, welche mit 

einem Chip ausgestattet werden.  

Die Umstellung auf die neuen Schlºsser soll die 

genauere Nachvollziehbarkeit und mehr Flexibilitªt 

bieten. Zutrittsberechtigte werden vom jeweiligen 

Ortsvorsteher unter Beiziehung des jeweiligen 

Feuerwehrkommandanten oder Vereinsobmannes 

bestimmt. Des Weiteren sollen unter anderem den 

Mitarbeiter des Wirtschaftshofes die ºffentlichen 

Gebªude zur Pausenabhaltung zur Verf¿gung ste-

hen.  

 

ARZTPRAXIS-BAUFORTSCHRITT 

D ie provisorische Arztpraxis wurde im Juni be-zogen und somit konnten die Bauarbeiten 

beginnen.  

 

Es wurden T¿ren verbreitert und es wurden neue 

T¿ren sowie neue Rªume geschaffen. Die Elektrik 

und Wasserleitungen wurden ebenso wie sªmtli-

che Fenster und T¿ren erneuert. In der komplet-

ten Ordination wurde der Boden erneuert um Platz 

f¿r eine FuÇbodenheizung, die ¿ber einen Pellets-

ofen betrieben wird, zu schaffen. 

 

Um f¿r die Zukunft ger¿stet zu sein, wurde auch 

eine Klimaanlage, die ¿ber die FuÇbodenheizung 

funktioniert, eingebaut. Das Computernetzwerk 

wurde ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht. 

Beim K¿hlschrank f¿r die Medikamente wurde ei-

ne Batterieeinheit zur Notversorgung im Falle ei-

nes Stromausfalls eingebaut, die auch mit einem 

Handy verbunden ist. Sollte die Stromversorgung 

vom K¿hlschrank ausfallen, wird unser Doktor in-

formiert, damit er die notwendigen Schritte setzen 

kann. Eine Stromversorgung ¿ber ein Notstromag-

gregat wurde ebenfalls vorbereitet.  

 

Die provisorische Arztpraxis wird bis zum 

23.12.2022 weitergen¿tzt werden. Zwischen den 

Feiertagen wird dann die ¦bersiedelung in die 

neurenovierte und vergrºÇerte Ordination erfol-

gen. Sie kºnnen sich dann beim nªchsten Arztbe-

such selbst ein Bild machen. 
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GEMEINDEABGABEN-ABBUCHUNGSAUFTRAG 

L aufend werden einem diverse Rechnungen zugeschickt, dass man leicht den ¦berblick 

verlieren kann. 

Um Ihnen eine Vereinfachung der Zahlung der 

Gemeindeabgaben anbieten zu kºnnen wªre ein 

Abbuchungsauftrag f¿r alle anfallenden Gemein-

degeb¿hren und Steuern (Kanalgeb¿hr, M¿llge-

b¿hr, ect.) eine Erleichterung f¿r Sie.  

Es hat folgende Vorteile: 

¶ Sie brauchen nicht an Zahlungstermine denken. 

¶ Sie zahlen immer den korrekten Betrag und im-

mer p¿nktlich. Es fallen dadurch keine 

Mahnspesen an. 

¶ Die Zahlungsinformation erhalten Sie weiterhin 

wie gewohnt. 

F¿r nªhere Informationen stehen Ihnen die Be-

diensteten des Gemeindeamtes gerne zur  

Verf¿gung.  

HEIZKOSTENZUSCHUSS 2022/23 

D ie N¥ Landesregierung hat beschlossen so-zial bed¿rftigen Niederºsterreicherinnen und 

Niederºsterreichern einen einmaligen Heizkosten-

zuschuss in der Hºhe von ú 150,- und zusªtzlich 

eine N¥ Sonderfºrderung zum Heizkostenzu-

schuss in der Hºhe von ú 150,- f¿r die Heizperio-

de 2022/2023 zu gewªhren. 

Antragsformulare und weitere Informationen erhal-

ten Sie am Gemeindeamt oder auf der Homepage 

der N¥ Landesregierung unter www.noel.gv.at. 

Antrªge kºnnen bis 31. Mªrz 2023 am Gemeinde-

amt eingebracht werden. 

Achtung: Bei der Beantragung sind die E-Card 

und ein Einkommensnachweis vorzulegen. 

HANDY-SIGNATUR-DER DIGITALE AUSWEIS 

D ie Marktgemeinde GroÇmugl ist eine autori-sierte Freischaltstelle f¿r Handysignaturen.  

Die Aktivierung der Handysignatur ist nur nach 

telefonischer Vereinbarung unter 02268/6610-

130 mºglich. 

Alles, was sie dazu benºtigen: 

¶ Vollendung des 14.Lebensjahres 

¶ G¿ltiger Lichtbildausweis 

¶ Eigenes Mobiltelefon 

¶ Ein Siganturpasswort sowie Widerrufspass-

wort 

WIR GRATULIEREN  

UNSEREN JUBILAREN ! 

Genner Ingeborg und Rudolf, GroÇmugl - 

Goldene Hochzeit 
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